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Bekanntmachung gemäß § 26 Abs. 1 des Nds. Kammergesetzes für die Heilberufe 

Änderung der Beitragsordnung der Psychotherapeutenkammer Niedersachsen 

(BeitragsO PKN) auf Beschluss der Kammerversammlung vom 04.11.2023: 

Artikel I 

Die von der Kammerversammlung der Psychotherapeutenkammer Niedersachsen (PKN) am 04.11.2017 

beschlossene, zuletzt durch Beschluss der Kammerversammlung am 05.11.2022 geänderte 

Beitragsordnung der Psychotherapeutenkammer Niedersachsen (BeitragsO PKN) wird wie folgt 

geändert: 

§ 5 Mindestbeitrag „C“ für Mitglieder, die nicht in ihrem Beruf tätig sind 

(2) 2Absatz 2 Satz 1 gilt nicht, wenn der Stichtag in den Zeitraum der Schutzfristen nach § 3 des 
Mutterschutzgesetzes fällt oder sich das Mitglied zum Stichtag in Elternzeit, Pflegezeit oder in der 
passiven Phase der Altersteilzeit befindet. 3Ist einem Mitglied nach Vollendung seines 
67. Lebensjahres gemäß § 5 Absatz 1 eine Beitragsermäßigung gewährt worden, so bleibt es in 
den folgenden Jahren auch ohne Antrag bei der Beitragsermäßigung, es sei denn, dass es eine 
berufliche Tätigkeit am 1. Februar eines dieser Jahre wieder ausübt. 

§ 6 Beitragsermäßigung „D“ bei Mitgliedschaft in einer weiteren Kammer 

(1) Ist ein Kammermitglied am 1. Februar des Beitragsjahres zugleich Pflichtmitglied einer anderen 
Psychotherapeutenkammer oder einer Ärztekammer, so ist sein Beitrag auf 50 von Hundert. des 
Regelbeitrags zu ermäßigen, soweit dies beantragt wird. 

(2) Die Beitragsermäßigung wird nur gewährt, wenn das Mitglied das Vorliegen der Voraussetzung 
nach Absatz 1 durch eine Bescheinigung der anderen Kammer oder auf andere Weise nachweist. 

(3) 1Ist einem Mitglied gemäß § 6 Absatz 1 eine Beitragsermäßigung gewährt worden, so bleibt es in 
den folgenden Jahren auch ohne Stellung eines Antrages bei der Beitragsermäßigung, es sei denn, 
dass die Pflichtmitgliedschaft in einer der in Absatz 1 genannten Kammern am 1. Februar des 
Beitragsjahres nicht mehr besteht.  

§ 9 Form und Begründung der Anträge auf Ermäßigung, Erlass und Stundung 

(4) Die Kammer kann auf Beschluss des Vorstandes zulassen oder verlangen, dass, abweichend von 
Absatz 1, Anträge auf Beitragsermäßigungen in elektronischer Form gestellt und begründet werden, 
und hierzu das Nähere regeln. 

§ 10 Entrichtung der Beiträge 

(1) 2Der Regelbeitrag und ermäßigte Beiträge in den Fällen des § 5 Absatz  2 und des § 6 Absatz 3 
bedürfen keiner Festsetzung durch Bescheid. 3Jedoch erhält ein Mitglied einen Bescheid auch über 
den Regelbeitrag, wenn es den ersten Beitrag nach Beginn seiner Mitgliedschaft zu entrichten hat, 
sowie dann, wenn es nach Absatz 3 Satz 2 gemahnt wird. 

(2) 1Hat ein Mitglied einen Antrag auf Ermäßigung, Stundung oder Erlass seines Beitrags nach den §§ 2, 
4 bis 6 und 8 rechtzeitig gestellt, so ist abweichend von Absatz 1 Satz 1 der geschuldete Beitrag am 
ersten Werktag nach dem 15. des Monats fällig, der auf die Bekanntgabe des Bescheids folgt, jedoch 
nicht vor dem 1. April des Beitragsjahres.  
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Artikel II 

Die Änderung der Beitragsordnung der Psychotherapeutenkammer Niedersachsen (BeitragsO PKN) 

tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung auf der Internetseite der Kammer (https://www.pknds.de) in 

Kraft. 

Hannover, den 13.12.2023 

Roman Rudyk 

Präsident der Psychotherapeutenkammer Niedersachsen 

_________________________________________________________________________________ 

Die vorstehende Änderung der Beitragsordnung der Psychotherapeutenkammer Niedersachsen 

(BeitragsO PKN) ist hiermit ausgefertigt und wird auf der Internetseite der Psychotherapeutenkammer 

Niedersachsen www.pknds.de veröffentlicht. 

Roman Rudyk 

Präsident der Psychotherapeutenkammer Niedersachsen 
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